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Bibliografie

Titel Musterbauordnung - MBO -

Amtliche Abkürzung MBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

§ 75 MBO - Vorbescheid

1Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen.
2Der Vorbescheid gilt drei Jahre. 3Die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. 4§§ 68 bis 70,
72 Abs. 1 bis 4 und 73 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.
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